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sich die Gewährung des Zugangs für die Sonderkommis-
sion und die Organisation durch die Regierung Iraks nach 
der Unterzeichnung der Vereinbarung durch den Stellver-
tretenden Ministerpräsidenten Iraks und den Generalse-
kretär am 23. Februar 199882 und der Verabschiedung 
seiner Resolution 1154 (1998) vom 2. März 1998 verbes-
sert hat. Der Rat fordert, daß die Vereinbarung weiter 
durchgeführt wird. 

  Der Rat verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die 
Einwilligung der Regierung Iraks, ihre Verpflichtung zur 
Gewährung sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugangs für die Sonderkommission und die 
Internationale Atomenergie-Organisation zu erfüllen, 
Ausdruck einer neuen Einstellung Iraks ist, was die Be-
reitstellung genauer und detaillierter Informationen auf 
allen Gebieten betrifft, die für die Sonderkommission 
und die Organisation von Interesse sind, wie in den ein-
schlägigen Resolutionen gefordert. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis darüber, daß aus 
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vom 12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 
1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 1998 und 1158 (1998) 
vom 25. März 1998, 

 mit Genugtuung über das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 15. April 199893, dem die Zusammenfassung des Be-
richts der Sachverständigengruppe nach Ziffer 12 der Reso-
lution 1153 (1998) beigefügt ist, und von der Bewertung 
Kenntnis nehmend, daß Irak unter den derzeitigen Umstän-
den nicht in der Lage ist, Erdöl oder Erdölprodukte in aus-
reichender Menge auszuführen, um den in Resolution 1153 
(1998) genannten Gesamtbetrag von 5,256 Milliarden US-
Dollar zu erzielen, 

 sowie mit Genugtuung über das Schreiben des General-
sekretärs vom 29. Mai 199894, in dem er mitteilt, daß er den 
von der Regierung Iraks vorgelegten Verteilungsplan95 bil-
ligt, 

 in der Überzeugung, daß das mit Resolution 1153 (1998) 
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